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§ 39 NÖ LVGG Gehaltsanpassung für
das Jahr 2026

 NÖ LVGG - NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

Die in § 24 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 31/2025 angeführten Eurobeträge werden mit

1. Jänner 2026 um die volle Jahresin7ation gemäß dem Verbraucherpreisindex 2020 (das kaufmännisch auf einen

Zehntelprozentpunkt gerundete arithmetische Mittel der prozentuellen Veränderungen der von der Statistik Austria

verlautbarten Indexwerte für die einzelnen Monate gegenüber den jeweiligen Monaten des Vorjahres) zuzüglich drei

Zehntelprozentpunkte erhöht. Zur Berechnung der vollen Jahresin7ation werden die Monate Oktober 2024 bis

September 2025 herangezogen.

In Kraft seit 04.02.2025 bis 31.12.2025
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